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Sie haben Mitarbeitende mit Sprachförderbedarf? 

 
Nutzen Sie das neue Sprachförderangebot „Job-BSK“ (Job-Berufssprachkurse) des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
 
 

An wen richtet sich dieses Angebot? 

 
Der Job-BSK richtet sich an Personen, die 

• sich bei Ihnen in einem Stellenbesetzungsverfahren befinden oder 

• unmittelbar vor der Aufnahme einer Beschäftigung stehen oder 

• bereits eine Beschäftigung ausüben (inkl. Mini- und Midijob) und 
 

bei denen für die Ausübung der Tätigkeit weiterer Sprachförderbedarf besteht. 
  
 

Wer kann an einem Job-BSK teilnehmen?  

 
Teilnehmen kann, wer möglichst das Sprachniveau B1, mindestens aber A2 nachweisen kann (ide-
alerweise durch den Besuch eines Integrationskurses). 
 
Liegen keine Nachweise über den Sprachstand vor, erfolgt ein kostenfreier Einstufungstest beim 
Kursträger. 
 

Wo findet der Job-BSK statt?  
 

• online / virtuell oder 

• in Präsenz bei einem Sprachkursträger oder 

• bei Ihnen im Betrieb in Absprache mit dem ausgewählten Bildungsträger (kleine Kurse sind 
möglich ab drei Teilnehmenden, möglichst sieben werden angestrebt)  

 
 

Wie lange dauert der Job-BSK?   
 

Ein Job-BSK dauert 100 bis 150 Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) 
Die Lage und Verteilung der Unterrichtszeiten kann mit dem Kursträger auf Ihre betrieblichen Be-
lange abgestimmt werden. 
 
 

Wie läuft die Anmeldung zu einem Job-BSK?  
 

• an einem Job-BSK kann teilnehmen, wer hierzu eine Teilnahmeberechtigung erhalten hat 

• die Teilnahmeberechtigung kann vom Jobcenter, der Agentur für Arbeit oder auch vom BAMF 
ausgestellt werden 

• Beschäftigte, die sich in der Betreuung vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit befinden, 
bekommen auch dort eine Teilnahmeberechtigung 

• alle übrigen Beschäftigten beantragen die Teilnahmeberechtigung direkt beim BAMF 

• mit der Teilnahmeberechtigung meldet sich der Teilnehmende beim Sprachkursträger an 
  

Was kostet der Job-BSK?  

 

• der Job-BSK ist für Unternehmen kostenfrei 

• um eine vollständige Kursteilnahme zu ermöglichen, soll eine Freistellung unter Fortzahlung 
des Lohnes erfolgen 

• für die Teilnehmenden ist der Job-BSK kostenfrei, wenn die Teilnahmeberechtigung vom Job-
center oder der Agentur für Arbeit ausgestellt wurde 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Vordrucke-Formulare/antrag-zulassung-beschaeftigte-aa-jc.html?nn=282388
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• für Teilnehmende, die keine Teilnahmeberechtigung vom Jobcenter oder der Agentur für Ar-
beit erhalten können, ist eine Eigenbeteiligung zu leisten, wenn das zu versteuernde Jahres-
einkommen 20.000 € (bei Alleinstehenden) bzw. 40.000 € (bei gemeinsamer Veranlagung) 
überschreitet 

• die Eigenbeteiligung beträgt derzeit 2,56 € / Unterrichtsstunde 

• die Eigenbeteiligung kann auch vom Unternehmen übernommen werden 
 

 

Wie finde ich einen Job-BSK?  
 

• die Sprachkursträger sind verpflichtet, alle Job-BSK zu veröffentlichen 

• die Veröffentlichung erfolgt in der Weiterbildungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit 

• gehen Sie bei der Suche bitte wie folgt vor: 

 
Das Feld „Sucheingabe“ mit „Job-BSK“ befüllen und bei Bedarf Angaben zur „Ortssuche“ und „Um-
kreis“ eingeben. Die Festlegung eines Umkreises ist nur bei Eingabe einer Ortssuche möglich. 
 
Hinweis: um eine vollständige Übersicht der Job-BSK zu erhalten, sollte auf eine Ortssuche oder 
Umkreiseingabe verzichtet werden. 
 

 
 
Nach Eingabe des Suchbegriffs „Job-BSK“ wird eine Trefferliste eingeblendet, in der das ge-
wünschte Angebot ausgewählt werden kann. 
 
Bei allen Angeboten ist neben der Bezeichnung „Job-BSK“ auch das Berufsfeld angegeben, für 
das der Kurs angeboten wird. 
Sollten Kursangebote nicht in Präsenz stattfinden, gibt es in der Bezeichnung ebenfalls einen ent-
sprechenden Hinweis (virtuell / teilweise virtuell). 

  

 
 
Nach Aufruf des konkreten Angebots erhalten Sie weitere Detailinformationen (z. B. die Anzahl der 
freien Kursplätze in der Rubrik „Zugangsinformationen“). 
 
Sollten Sie bei der Suche nach einem Job-BSK kein passendes Angebot finden, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Arbeitgeber-Service. 
 

https://web.arbeitsagentur.de/sprachfoerderung/suche/berufssprachkurse
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Was passiert am Ende des Job-BSK? 

 

• am Ende des Kurses wird keine Prüfung abgelegt 

• alle Teilnehmenden erhalten eine vom Kursträger ausgestellte Teilnahmebescheinigung 

• die Bescheinigung enthält Informationen zu 
o den arbeitsplatzbezogenen Inhalten 
o Kommunikationssituationen 
o Lernfortschritten 
o Themen des individuellen Sprachcoachings 

 
 
 
Bei Fragen im Zusammenhang mit den Job-BSK nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Arbeitgeber-
Service unter der Rufnummer 0800 4 5555 20 auf. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


